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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik 
DRUCKSACHE 

Az.: 

K 54 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

28.11.2018 
164 2018 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 30.11.2018      

 Kreistag 12.12.2018      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich  66 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

66       20                                    
gez. 
Siegert 

      gez. 
Vorbrod 

                              gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Investitionsprogramm Haushalt 2018 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt das geänderte Investitionsprogramm. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Im Haushalt 2018 sind für die Maßnahme Ausbau der OD Dobbeln im Investitionspro-
gramm Nr. 0312 für 2018 ein Mittelansatz von 580.000 EURO sowie ein VE von 95.000 5 
EURO für 2019 enthalten. 
 
Im Haushaltsentwurf 2019 wurde für 2019 eine Summe von 360.800 EURO veranschlagt, 
um den allgemeinen Baukostensteigerungen Rechnung tragen zu können. 
 10 
Nach durchgeführter Submission am 27.11.2018 wird die im Haushaltsentwurf 2019 ver-
anschlagte Summe auch benötigt, um den Auftrag vergeben zu können. Da diese Haus-
haltsmittel aktuell aber noch nicht zur Verfügung stehen, sollen aus der auch im Haushalt 
2018 veranschlagten Maßnahme der Erneuerung der K 53 von Helmstedt nach Bad 
Helmstedt, im Investitionsprogramm Nr. 0434, die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 15 
360.800 – 95.000 = 265.800 EURO zur Verfügung gestellt werden. Eine tatsächliche 
Auszahlung erfolgt in 2018 nicht. 
 
Mit Genehmigung des Haushaltes 2019 sollen dann die umgebuchten Mittel in Höhe von 
285.800 EURO wieder auf die Maßnahme Nr. 0434 zurückgebucht werden. Daraus folgt, 20 
dass die Bauausschreibung für die Erneuerung der K 53 erst nach Genehmigung des 
Haushaltes 2019 erfolgen kann und nicht wie vorgesehen bereits im Winter 2018/19. 
 
Weitergehende Veränderungen ergeben sich nicht. 


